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e Gesellschaft  

Name, Wappen und Bürgerrecht 
Der Gemeindename der erweiterten Gemeinde lautet Andelfingen. Die Ortsnamen bleiben 
bestehen. Sie werden zu Dorfnamen. Die Ortseingangstafeln tragen in Klammern den Ge-
meindenamen Andelfingen. Die Postleitzahlen und Postanschriften bleiben unverändert.  
 
Die erweiterte Gemeinde führt das Wappen der Gemeinde Andelfingen. Die heutigen Ge-
meindewappen bleiben bei einer Gemeindefusion als Dorfwappen bestehen. Sie verschwin-
den also keineswegs, sondern werden durch das übergeordnete Gemeindewappen ergänzt. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Humlikon und Adlikon erhalten das Bürgerrecht 
der Gemeinde Andelfingen. Eine Anpassung (neuer Heimatort) der Ausweise ist nicht not-
wendig. Sie erfolgt erst dann, wenn aus anderen Gründen ohnehin ein neuer Ausweis bean-
tragt werden muss (vgl. Art. 6 - 9 im Zusammenschlussvertrag). 
 
 
Auswirkungen der Eingemeindung auf Vereinsleben, Traditionen und Anlässe 
Die Unterstützung der Vereine richtet sich nach den bisherigen Regelungen und soll keine 
Verschlechterung erfahren. Auch die bisherige Benützung der Infrastrukturen soll den Verei-
nen bei einer Eingemeindung gewährleistet bleiben. In Zusammenarbeit mit Vereinsvertre-
tern soll nach der Fusion ein einheitliches Vereinsförderungskonzept ausgearbeitet werden, 
das für alle Vereine der erweiterten Gemeinde Andelfingen gilt. 
 
Die örtlichen Traditionen und Anlässe sollen im bisherigen Rahmen stattfinden, solange die 
Bevölkerung in den Dörfern daran teilnimmt und sich genügend Personen finden, die diese 
organisieren. Die Behörden der erweiterten Gemeinde Andelfingen müssen Rahmenbedin-
gungen schaffen, welche die Weiterführung örtlicher Traditionen und Anlässe begünstigen 
und erleichtern sowie den Kontakt und Austausch pflegen.  


